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. 11-1;8 ~ der· Beilagen zu den ,tenographi,then l'rotokolle~ des Nationalrat .. 

XIlI. Gesetzgebungsperiode . 

BUNDESMtNISTERItn~ FÜR 
LAND- UND FORSTWIRTSCF..AFT 

Zl" 11" 633/2:1-1 1/75 

Wien, 280 Juli 1975 

Z2,lJg jA.8. 

z~ ~:A~G!~75 
Pras. am ....••• u •••• _ •• _ 

B ea n t W 0 r tu n g 

der schriftlichen parlamentarischen Anfrage der Abg~ordneten 
zum. Nationalrat DiploIng. HANREICH und Genossen (FPO) , Nr" 
2270/J, vom 30 Juli 1975,betreffendÖsterreichische Bundes­
forste - Verpachtung einer Jagd. 

Die Fragesteller weisen darauf hin, daß sich im Bereich 
eines 700 ha großen Waldgrundes, den die Gemeinde Purkersdorf 
an die Österreichischen Bundesforste verpachtet habe, schon 
seit geraumer Zeit einige ortsansässige Interessenten be­
mühen, Teile dieser Jagd zu pachte.no 

Da bisher ~eder eine positive Erledigung erfolgt sei 
noch die Gründe für eine ablehnende Haltung bekannt geworden 
sind,stellendie.Abgeordneten folgende 

Anfrage: 

1 .. Welche Voraussetzungen sind von der lokalen Jägerschaft 
im gegenständlichen Fall zu erfüllen, um den von ihnen 
angestrebten Pachtvertrag herbeizuführen? 

2 .. Nach welchen Richtlinien bzwo unter welchen Gesichts­
punkten 'werden von den ÖsterreichischenBundesforsten 
Jagden verpachtet? 

Antwort: 

Zu 1.: 

Die Gemeinde Purkersdorf besitzt kein Eigenjagdrecht und 
konnte daher. ein solches an· die Österreichischen Bundesforste 
auch nicht verpachten. Das Genossenschaftsjagdgebiet Purkers­
dorf im Ausmaß von rund 316 ha wurde vom Jagdausschuß der Ge­
nossenschaft mit 101 .1975 bis 31.12.1980 an einen Purkersdor-

. :Cer. Gewerbetreibenden verpachtet.' 
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. Da somit die Vo·raussetzungen zum Punkt 1. der Anfrage weg­
fallen, erüb~igt sich hiezu eine Beantwortung. . '.' 

Zu 2.: 

Die Jagdreviere der Österreichischen Bundesforste sind zu 
rund 85 % verpachtet. Mit diesem b..Qb.e.:r:LArrtei~ .... ~n Pacht jagden 

".: .. ~. ..... '. 

wird dem diesbez:üglichen, wiederholt geäußerten Wunsch der 
Zentralste lIen des Bundes entsprochen .. :· 

Soferne sich anläßlich der" Neuve;r:-pachtung von Jagdrevieren 
. . .-

der bisherige Pächter für eine Fortsetzung des Jagdpachtver-
hältnisses" interessiert, :w:ird in der Regel das Pachtyerhältnis 

". . 

fortgesetzt, wenn der Pächter seinen Verpflichtungen bisher 
stets ordnungsgemäß nachgekommen ist und er ~uch berei~~ ist, 
den ortsüblichen Pachtzins zu bezahlen. 

Freiwerdende Reviere werden entweder an bereits langvorge­
merkte Bewerber vergeben oder es werden bekannt gewordene 
Interessenten eingeladen, ihre Pachtvorstellungenbekannt-

, " 

zugeben. Das jeweilige Revier wird dann jenem Bewerber ver-
pachtet, der den Bundesforsten die günstigsten Bedingungen 
bietet. 

"Der.Bundesminister: 

,"':" . 
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